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 Veröffentlicht am 09.11.1999

Norm

BSVG §71 Abs4

Rechtssatz

Die Beitragsleistung und damit der spätere Pensionsanspruch gründet sich auf den gemeinsamen Arbeitseinsatz

beider Ehegatten. Zeiten, in denen ein Ehegatte hauptberu4ich im elterlichen Betrieb mitarbeitete, können keine

Berücksichtigung finden.
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